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Beschlussempfehlung und Bericht 
 
des Haushalts- und Finanzausschusses 
 
 
zu dem Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/2408 
 
 
 
 
 
 
 
Zuführung zum Pensionsfonds auch in den nächsten Jahren erhalten 
 
 
 
 
 
 
 
Berichterstatter    Abgeordneter Martin Börschel 
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlung  
 
Der Antrag der Fraktion der SPD - Drucksache 17/2408 - wird abgelehnt. 
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Bericht 
 
 
A Allgemeines  
 
Der Antrag der Fraktion der SPD, Drucksache 17/2408, wurde durch das Plenum am 25. April 
2018 an den Haushalts- und Finanzausschuss zur alleinigen Beratung überwiesen. Der 
Haushalts- und Finanzausschuss hat seinen Unterausschuss Personal beteiligt. Die 
abschließende Beratung und Abstimmung findet nach Vorlage dieser Beschlussempfehlung 
des Haushalts- und Finanzausschusses im Plenum statt. 
 
 
B Beratung  
 
Der Unterausschuss Personal hat am 15. Mai 2018 beraten und votiert. Der Antrag wurde bei 
der Abstimmung im Unterausschuss Personal mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 
FDP gegen die Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion der AfD bei Enthaltung der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. Zur Beratung dort wird auf das 
Ergebnisprotokoll in APr 17/284 verwiesen. 
 
In der abschließenden Beratung zur Abgabe der Beschlussempfehlung an das Plenum im 
Haushalts- und Finanzausschuss am 7 Juni 2018 weist die Fraktion der SPD darauf hin, dass 
es aus Ihrer Sicht kein klares Bekenntnis der Landesregierung gebe, ob Zuführungen 
tatsächlich „zusätzlich“ blieben oder in den Folgejahren Verrechnungen, Kürzungen oder 
sogar Entnahmen erfolgen würden. Die AfD betont, dass Zuführungen in der gesetzlich 
vorgesehenen Höhe selbstverständlich zu erfolgen haben; dem Antrag werde man daher 
zustimmen. 
 
 
C Abstimmung, Ergebnis 
 
Der Antrag, Drucksache17/2408, wurde bei der Abstimmung am 7. Juni 2018 im Haushalts- 
und Finanzausschuss mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und FDP gegen die Stimmen 
der Fraktion der SPD und der Fraktion der AfD bei Enthaltung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN abgelehnt. 
 
 
 
 
Martin Börschel 
Vorsitzender 
 


